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Am 1. April 2001 ist das Privatradiogesetz in Kraft getreten und hat das
Regionalradiogesetz abgelöst; dadurch wurde das teilweise noch immer
bestehende Monopol des Österreichischen Rundfunks (ORF) insoweit
eingeschränkt, als nun eine gesetzliche Grundlage für die Zulassung von
bundesweitem privatem (terrestrischem) Hörfunk besteht.

Das Privatradiogesetz regelt die Veranstaltung von Hörfunkprogrammen mittels
analoger terrestrischer Übertragungstechniken. Hörfunkveranstalter bedürfen
einer Zulassung, d.h. einer rundfunk- und fernmelderechtlichen (früher
zweigeteilten, nun einheitlichen) Bewilligung zur Ausstrahlung eines
Hörfunkprogramms in einem Versorgungsgebiet mit Hilfe der zugeordneten
Übertragungskapazitäten.

Zulassungen sind von der zentralen Regulierungsbehörde (“KommAustria", siehe
IRIS 2001-3: 8) auf zehn Jahre, und zwar bei sonstiger Nichtigkeit schriftlich, zu
erteilen. Bewerben sich mehrere Antragsteller, so hat die Regulierungsbehörde
jenem Antragsteller den Vorrang einzuräumen, der insbesondere eine bessere
Gewähr für eine größere Meinungsvielfalt bietet und von dem zu erwarten ist,
dass das Programm den größeren Umfang an eigengestalteten Beiträgen
aufweist; die Behörde hat auch zu berücksichtigen, ob einer der Antragsteller
bereits bisher die zu vergebende Zulassung entsprechend dem Gesetz ausgeübt
hat. Hörfunkveranstalter oder ihre Mitglieder müssen österreichische Staatsbürger
oder juristische Personen oder Personengesellschaften des Handelsrechts mit Sitz
im Inland sein, aber Diskriminierungen innerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums sind ausdrücklich ausgeschlossen. Die restriktiven
Beteiligungsbeschränkungen für Medieninhaber wurden gelockert.

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Privatradiogesetzes bestehende
rechtskräftige Zulassungen nach dem Regionalradiogesetz bleiben hinsichtlich der
Dauer der Zulassung unberührt.

Bundesgesetz, mit dem Bestimmungen für privaten Hörfunk erlassen
werden (Privatradiogesetz - PrR-G), Bundesgesetzblatt 2001 I 20 vom 6.
März 2001
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